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Band 3. Vom Vormärz bis zur Preußischen Vorherrschaft 1815-1866 
Schlussakte der Wiener Ministerkonferenzen (15. Mai 1820) 
 
 
Zusätzlich zur Rahmenordnung der Deutschen Bundesakte sollten bald weitere „Grundgesetze“ 
und „organische Bundeseinrichtungen“ folgen. Wurde auf den Karlsbader Konferenzen von 
1819 eine weitere Ausgestaltung der Bundesakte beschlossen, so legten sich die deutschen 
Regierungen mit der Wiener Schlussakte vom 15. Mai 1819 auf eine weitere Regelung der 
Bundesangelegenheiten fest. Die 65 Artikel wurden am 8. Juni 1820 von der Frankfurter 
Bundesversammlung einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
Die souverainen Fürsten und freien Städte Deutschlands, eingedenk ihrer bey Stiftung des 
deutschen Bundes übernommenen Verpflichtung, den Bestimmungen der Bundes-Acte durch 
ergänzende und erläuternde Grundgesetze eine zweckgemäße Entwickelung und hiemit dem 
Bundes-Verein selbst die erforderliche Vollendung zu sichern, überzeugt, daß sie, um das 
Band, welches das gesammte Deutschland in Friede und Eintracht verbindet, unauflöslich zu 
befestigen, nicht länger anstehen durften, jener Verpflichtung und einem allgemein gefühlten 
Bedürfnisse durch gemeinschaftliche Berathungen Genüge zu leisten, haben zu diesem Ende 
nachstehende Bevollmächtigte ernannt, nämlich: 
 
(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten) 
 
welche zu Wien, nach geschehener Auswechslung ihrer richtig befundenen Vollmachten, in 
Cabinets-Conferenzen zusammengetreten, und, nach sorgfältiger Erwägung und Ausgleichung 
der wechselseitigen Ansichten, Wünsche und Vorschläge ihrer Regierungen, zu einer 
definitiven Vereinbarung über folgende Artikel gelangt sind: 
 
Art. 1. Der deutsche Bund ist ein völkerrechtlicher Verein der deutschen souverainen Fürsten 
und freien Städte, zur Bewahrung der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit ihrer im Bunde 
begriffenen Staaten und zur Erhaltung der innern und äußern Sicherheit Deutschlands. 
 
Art. 2. Dieser Verein besteht in seinem Innern als eine Gemeinschaft selbstständiger unter sich 
unabhängiger Staaten, mit wechselseitigen gleichen Vertrags-Rechten und Vertrags-
Obliegenheiten, in seinen äußern Verhältnissen aber als eine in politischer Einheit verbundene 
Gesammt-Macht. 
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Art. 3. Der Umfang und die Schranken, welche der Bund seiner Wirksamkeit vorgezeichnet hat, 
sind in der Bundes-Acte bestimmt, die der Grundvertrag und das erste Grundgesetz dieses 
Vereins ist. Indem dieselbe die Zwecke des Bundes ausspricht, bedingt und begrenzt sie 
zugleich dessen Befugnisse und Verpflichtungen. 
 
Art. 4. Der Gesammtheit der Bundes-Glieder steht die Befugniß der Entwickelung und 
Ausbildung der Bundes-Acte zu, in so fern die Erfüllung der darin aufgestellten Zwecke solche 
nothwendig macht. Die deßhalb zu fassenden Beschlüsse dürfen aber mit dem Geiste der 
Bundes-Acte nicht im Widerspruch stehen, noch von dem Grund-Charakter des Bundes 
abweichen. 
 
Art. 5. Der Bund ist als ein unauflöslicher Verein gegründet, und es kann daher der Austritt aus 
diesem Verein keinem Mitgliede desselben frey stehen. 
 
Art. 6. Der Bund ist nach seiner ursprünglichen Bestimmung auf die gegenwärtig daran Theil 
nehmenden Staaten beschränkt. – Die Aufnahme eines neuen Mitgliedes kann nur Statt haben, 
wenn die Gesammtheit der Bundes-Glieder solche mit den bestehenden Verhältnissen 
vereinbar und dem Vortheil des Ganzen angemessen findet. – Veränderungen in dem 
gegenwärtigen Besitzstande der Bundes-Glieder können keine Veränderungen in den Rechten 
und Verpflichtungen derselben in Bezug auf den Bund, ohne ausdrückliche Zustimmung der 
Gesammtheit, bewirken. – Eine freiwillige Abtretung auf einem Bundes-Gebiete haftender 
Souverainetäts-Rechte kann ohne solche Zustimmung nur zu Gunsten eines Mitverbündeten 
geschehen. 
 
Art. 7. Die Bundes-Versammlung, aus den Bevollmächtigten sämmtlicher Bundes-Glieder 
gebildet, stellt den Bund in seiner Gesammtheit vor, und ist das beständige verfassungsmäßige 
Organ seines Willens und Handelns. 
 
Art. 8. Die einzelnen Bevollmächtigten am Bundestage sind von ihren Committenten unbedingt 
abhängig, und diesen allein wegen getreuer Befolgung der ihnen ertheilten Instructionen, so wie 
wegen ihrer Geschäftsführung überhaupt verantwortlich. 
 
Art. 9. Die Bundes-Versammlung übt ihre Rechte und Obliegenheiten nur innerhalb der ihr 
vorgezeichneten Schranken aus. Ihre Wirksamkeit ist zunächst durch die Vorschriften der 
Bundes-Acte, und durch die in Gemäßheit derselben beschlossenen oder ferner zu 
beschließenden Grundgesetze, wo aber diese nicht zureichen, durch die im Grundvertrage 
bezeichneten Bundeszwecke bestimmt. 
 
Art. 10. Der Gesammtwille des Bundes wird durch verfassungsmäßige Beschlüsse der Bundes-
Versammlung ausgesprochen; verfassungsmäßig aber sind diejenigen Beschlüsse, die 
innerhalb der Grenzen der Competenz der Bundes-Versammlung, nach vorgängiger Berathung, 
durch freie Abstimmung entweder im engern Rathe oder im Plenum gefaßt werden, je nachdem 
das Eine oder das Andere durch die grundgesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben ist. 
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Art. 11. In der Regel faßt die Bundes-Versammlung die zur Besorgung der gemeinsamen 
Angelegenheiten des Bundes erforderlichen Beschlüsse im engern Rathe nach absoluter 
Stimmenmehrheit. Diese Form der Schlußfassung findet in allen Fällen Statt, wo bereits 
feststehende allgemeine Grundsätze in Anwendung, oder beschlossene Gesetze und 
Einrichtungen zur Ausführung zu bringen sind, überhaupt aber bey allen Berathungs-
Gegenständen, welche die Bundes-Acte oder spätere Beschlüsse nicht bestimmt davon 
ausgenommen haben. 
 
Art. 12. Nur in den in der Bundes-Acte ausdrücklich bezeichneten Fällen und wo es auf eine 
Kriegs-Erklärung oder Friedens-Schluß-Bestätigung von Seiten des Bundes ankömmt, wie 
auch, wenn über die Aufnahme eines neuen Mitgliedes in den Bund entschieden werden soll, 
bildet sich die Versammlung zu einem Plenum. Ist in einzelnen Fällen die Frage, ob ein 
Gegenstand vor das Plenum gehört, zweifelhaft, so steht die Entscheidung derselben dem 
engern Rathe zu. Im Plenum findet keine Erörterung noch Berathung Statt, sondern es wird nur 
darüber abgestimmt, ob ein im engern Rathe vorbereiteter Beschluß angenommen oder 
verworfen werden soll. – Ein gültiger Beschluß im Plenum setzt eine Mehrheit von zwey 
Drittheilen der Stimmen voraus. 
 
Art. 13. Ueber folgende Gegenstände: 
1) Annahme neuer Grundgesetze, oder Abänderung der bestehenden; 
2) Organische Einrichtungen, das heißt bleibende Anstalten, als Mittel zur Erfüllung der 
ausgesprochenen Bundeszwecke; 
3) Aufnahme neuer Mitglieder in den Bund; 
4) Religions-Angelegenheiten; 
findet kein Beschluß durch Stimmenmehrheit Statt; jedoch kann eine definitive Abstimmung 
über Gegenstände dieser Art nur nach genauer Prüfung und Erörterung der den Widerspruch 
einzelner Bundes-Glieder bestimmenden Gründe, deren Darlegung in keinem Falle verweigert 
werden darf, erfolgen. 
 
Art. 14. Was insbesondere die organischen Einrichtungen betrifft, so muß nicht nur über die 
Vorfrage, ob solche unter den obwaltenden Umständen nothwendig sind, sondern auch über 
Entwurf und Anlage derselben in ihren allgemeinen Umrissen und wesentlichen Bestimmungen, 
im Plenum, und durch Stimmen-Einhelligkeit entschieden werden. Wenn die Entscheidung zu 
Gunsten der vorgeschlagenen Einrichtung ausgefallen ist, so bleiben die sämmtlichen weiteren 
Verhandlungen über die Ausführung im Einzelnen der engern Versammlung überlassen, welche 
alle dabey noch vorkommenden Fragen durch Stimmenmehrheit entscheidet, auch nach 
Befinden der Umstände eine Commission aus ihrer Mitte anordnet, um die verschiednen 
Meinungen und Anträge mit möglichster Schonung und Berücksichtigung der Verhältnisse und 
Wünsche der Einzelnen auszugleichen. 
 
Art. 15. In Fällen, wo die Bundes-Glieder nicht in ihrer vertragsmäßigen Einheit, sondern als 
einzelne, selbstständige und unabhängige Staaten erscheinen, folglich jura singulorum 
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obwalten, oder wo einzelnen Bundesgliedern eine besondere, nicht in den gemeinsamen 
Verpflichtungen Aller begriffene Leistung oder Verwilligung für den Bund zugemuthet werden 
sollte, kann ohne freie Zustimmung sämmtlicher Betheiligten kein dieselben verbindender 
Beschluß gefaßt werden. 
 
[ . . . ] 
 
Art. 18. Da Eintracht und Friede unter den Bundes-Gliedern ungestört aufrecht erhalten werden 
soll, so hat die Bundes-Versammlung, wenn die innere Ruhe und Sicherheit des Bundes auf 
irgend eine Weise bedroht oder gestört ist, über Erhaltung oder Wiederherstellung derselben 
Rath zu pflegen, und die dazu geeigneten Beschlüsse nach Anleitung der in den folgenden 
Artikeln enthaltenen Bestimmungen zu fassen. 
 
Art. 19. Wenn zwischen Bundes-Gliedern Thätlichkeiten zu besorgen, oder wirklich ausgeübt 
worden sind, so ist die Bundes-Versammlung berufen, vorläufige Maßregeln zu ergreifen, 
wodurch jeder Selbsthülfe vorgebeugt, und der bereits unternommenen Einhalt gethan werde. 
Zu dem Ende hat sie vor allem für Aufrechthaltung des Besitzstandes Sorge zu tragen. 
 
[ . . . ] 
 
Art. 25. Die Aufrechthaltung der innern Ruhe und Ordnung in den Bundesstaaten steht den 
Regierungen allein zu. Als Ausnahme kann jedoch, in Rücksicht auf die innere Sicherheit des 
gesammten Bundes, und in Folge der Verpflichtung der Bundes-Glieder zu gegenseitiger 
Hülfsleistung, die Mitwirkung der Gesammtheit zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Ruhe, 
im Fall einer Widersetzlichkeit der Unterthanen gegen die Regierung, eines offenen Aufruhrs, 
oder gefährlicher Bewegungen in mehreren Bundesstaaten, Statt finden. 
 
Art. 26. Wenn in einem Bundesstaate durch Widersetzlichkeit der Unterthanen gegen die 
Obrigkeit die innere Ruhe unmittelbar gefährdet, und eine Verbreitung aufrührerischer 
Bewegungen zu fürchten, oder ein wirklicher Aufruhr zum Ausbruch gekommen ist, und die 
Regierung selbst, nach Erschöpfung der verfassungsmäßigen und gesetzlichen Mittel, den 
Beistand des Bundes anruft, so liegt der Bundes-Versammlung ob, die schleunigste Hülfe zur 
Wiederherstellung der Ordnung zu veranlassen. Sollte im letztgedachten Falle die Regierung 
notorisch außer Stande seyn, den Aufruhr durch eigene Kräfte zu unterdrücken, zugleich aber 
durch die Umstände gehindert werden, die Hülfe des Bundes zu begehren, so ist die Bundes-
Versammlung nichts desto weniger verpflichtet, auch unaufgerufen zur Wiederherstellung der 
Ordnung und Sicherheit einzuschreiten. In jedem Falle aber dürfen die verfügten Maßregeln von 
keiner längern Dauer seyn, als die Regierung, welcher die bundesmäßige Hülfe geleistet wird, 
es nothwendig erachtet. 
 
Art. 27. Die Regierung, welcher eine solche Hülfe zu Theil geworden ist, ist gehalten, die 
Bundes-Versammlung von der Veranlassung der eingetretenen Unruhen in Kenntniß zu setzen, 
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und von den zur Befestigung der wiederhergestellten gesetzlichen Ordnung getroffenen 
Maßregeln eine beruhigende Anzeige an dieselbe gelangen zu lassen. 
 
Art. 28. Wenn die öffentliche Ruhe und gesetzliche Ordnung in mehreren Bundesstaaten durch 
gefährliche Verbindungen und Anschläge bedroht sind, und dagegen nur durch 
Zusammenwirken der Gesammtheit zureichende Maßregeln ergriffen werden können, so ist die 
Bundes-Versammlung befugt und berufen, nach vorgängiger Rücksprache mit den zunächst 
bedrohten Regierungen solche Maßregeln zu berathen und zu beschließen. 
 
[ . . . ] 
 
Art. 35. Der Bund hat als Gesammt-Macht das Recht, Krieg, Frieden, Bündnisse, und andere 
Verträge zu beschließen. Nach dem im 2. Artikel der Bundes-Acte ausgesprochenen Zwecke 
des Bundes übt derselbe aber diese Rechte nur zu seiner Selbstvertheidigung, zur Erhaltung 
der Selbstständigkeit und äußern Sicherheit Deutschlands, und der Unabhängigkeit und 
Unverletzbarkeit der einzelnen Bundes-Staaten aus. 
 
Art. 36. Da in dem 11. Artikel der Bundes-Acte alle Mitglieder des Bundes sich verbindlich 
gemacht haben, sowohl ganz Deutschland als jeden einzelnen Bundes-Staat gegen jeden 
Angriff in Schutz zu nehmen, und sich gegenseitig ihre sämmtlichen unter dem Bunde 
begriffenen Besitzungen zu garantiren, so kann kein einzelner Bundesstaat von Auswärtigen 
verletzt werden, ohne daß die Verletzung zugleich und in demselben Maße die Gesammtheit 
des Bundes treffe. – 
Dagegen sind die einzelnen Bundes-Staaten verpflichtet, von ihrer Seite weder Anlaß zu 
dergleichen Verletzungen zu geben, noch auswärtigen Staaten solche zuzufügen. Sollte von 
Seiten eines fremden Staates über eine von einem Mitgliede des Bundes ihm widerfahrne 
Verletzung bey der Bundes-Versammlung Beschwerde geführt, und diese gegründet befunden 
werden, so liegt der Bundes-Versammlung ob, das Bundes-Glied, welches die Beschwerde 
veranlaßt hat, zur schleunigen und genügenden Abhülfe aufzufordern, und mit dieser 
Aufforderung, nach Befinden der Umstände, Maßregeln, wodurch weitern friedestörenden 
Folgen zur rechten Zeit vorgebeugt werde, zu verbinden. 
 
[ . . . ] 
 
Art. 53. Die durch die Bundes-Acte den einzelnen Bundes-Staaten garantirte Unabhängigkeit 
schließt zwar im Allgemeinen jede Einwirkung des Bundes in die innere Staats-Einrichtung und 
Staats-Verwaltung aus. Da aber die Bundes-Glieder sich in dem zweiten Abschnitt der Bundes-
Acte über einige besondre Bestimmungen vereinigt haben, welche sich theils auf 
Gewährleistung zugesicherter Rechte, theils auf bestimmte Verhältnisse der Unterthanen 
beziehen, so liegt der Bundes-Versammlung ob, die Erfüllung der durch diese Bestimmungen 
übernommenen Verbindlichkeiten, wenn sich aus hinreichend begründeten Anzeigen der 
Betheiligten ergiebt, daß solche nicht Statt gefunden habe, zu bewirken. – Die Anwendung der 
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in Gemäßheit dieser Verbindlichkeiten getroffnen allgemeinen Anordnungen auf die einzelnen 
Fälle bleibt jedoch den Regierungen allein überlassen. 
 
Art. 54. Da nach dem Sinn des 13. Artikels der Bundes-Acte, und den darüber erfolgten spätern 
Erklärungen, in allen Bundes-Staaten landständische Verfassungen Statt finden sollen, so hat 
die Bundes-Versammlung darüber zu wachen, daß diese Bestimmung in keinem Bundesstaate 
unerfüllt bleibe. 
 
Art. 55. Den souverainen Fürsten der Bundes-Staaten bleibt überlassen, diese innere Landes-
Angelegenheit mit Berücksichtigung sowohl der früherhin gesetzlich bestandnen ständischen 
Rechte, als der gegenwärtig obwaltenden Verhältnisse zu ordnen. 
 
Art. 56. Die in anerkannter Wirksamkeit bestehenden landständischen Verfassungen können 
nur auf verfassungsmäßigem Wege wieder abgeändert werden. 
 
Art. 57. Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien Städte, aus souverainen Fürsten 
besteht, so muß dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe zufolge die gesammte Staats-Gewalt 
in dem Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben, und der Souverain kann durch eine 
landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Mitwirkung der 
Stände gebunden werden. 
 
Art. 58. Die im Bunde vereinten souverainen Fürsten dürfen durch keine landständische 
Verfassung in der Erfüllung ihrer bundesmäßigen Verpflichtungen gehindert oder beschränkt 
werden. 
 
Art. 59. Wo die Oeffentlichkeit landständischer Verhandlungen durch die Verfassung gestattet 
ist, muß durch die Geschäfts-Ordnung dafür gesorgt werden, daß die gesetzlichen Grenzen der 
freien Aeußerung, weder bey den Verhandlungen selbst, noch bey deren Bekanntmachung 
durch den Druck, auf eine die Ruhe des einzelnen Bundesstaats oder des gesammten 
Deutschlands gefährdende Weise überschritten werden. 
 
Art. 60. Wenn von einem Bundes-Gliede die Garantie des Bundes für die in seinem Lande 
eingeführte landständische Verfassung nachgesucht wird, so ist die Bundes-Versammlung 
berechtigt, solche zu übernehmen. Sie erhält dadurch die Befugniß, auf Anrufen der 
Betheiligten, die Verfassung aufrecht zu erhalten, und die über Auslegung oder Anwendung 
derselben entstandenen Irrungen, so fern dafür nicht anderweitig Mittel und Wege gesetzlich 
vorgeschrieben sind, durch gütliche Vermittelung oder compromissarische Entscheidung 
beizulegen. 
 
[ . . . ] 
 
 
 



 7 

 
Source: Karl Binding, Deutsche Staatsgrundgesetze, Heft III, S. 37 ff. 
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